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sammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung darüber Be-
richt zu erstatten;

6. beschließt, den Punkt „Stipendien, Ausbildung und
Beratende Dienste der Vereinten Nationen auf dem Gebiet
der Abrüstung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünf-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/80

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/390,
Ziff. 28)242.

63/80. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für 
Frieden und Abrüstung in Afrika

Die Generalversammlung,

eingedenk der Bestimmungen des Artikels 11 Absatz 1
der Charta der Vereinten Nationen, wonach eine der Aufga-
ben der Generalversammlung darin besteht, sich mit den all-
gemeinen Grundsätzen der Zusammenarbeit zur Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, einschließ-
lich der Grundsätze für die Abrüstung und die Rüstungsbe-
grenzung, zu befassen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 40/151 G vom
16. Dezember 1985, 41/60 D vom 3. Dezember 1986, 42/39 J
vom 30. November 1987 und 43/76 D vom 7. Dezember 1988
über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung in Afrika sowie ihre Resolutionen 46/36 F
vom 6. Dezember 1991 und 47/52 G vom 9. Dezember 1992
über regionale Abrüstung, einschließlich vertrauensbildender
Maßnahmen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/76 E vom
16. Dezember 1993, 49/76 D vom 15. Dezember 1994,
50/71 C vom 12. Dezember 1995, 51/46 E vom 10. Dezember
1996, 52/220 vom 22. Dezember 1997, 53/78 C vom 4. De-
zember 1998, 54/55 B vom 1. Dezember 1999, 55/34 D vom
20. November 2000, 56/25 D vom 29. November 2001, 57/91
vom 22. November 2002, 58/61 vom 8. Dezember 2003,
59/101 vom 3. Dezember 2004, 60/86 vom 8. Dezember
2005, 61/93 vom 6. Dezember 2006 und 62/216 vom 22. De-
zember 2007,

im Bewusstsein der Rolle des Regionalzentrums bei der
Förderung von Maßnahmen auf regionaler Ebene zur Ver-
trauensbildung und Rüstungsbegrenzung,

unter Berücksichtigung dessen, dass zur Steigerung der
Wirksamkeit eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Re-
gionalzentrum und dem Friedens- und Sicherheitsrat der Afri-
kanischen Union, insbesondere seinen Institutionen auf dem
Gebiet des Friedens, der Abrüstung und der Sicherheit, sowie

mit den zuständigen Organen und Programmen der Vereinten
Nationen in Afrika hergestellt werden muss,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs243, in dem er erklärte, dass das Regionalzentrum bei einer
Erweiterung seiner personellen und operativen Kapazität sein
Mandat in vollem Umfang wahrnehmen und Hilfeersuchen
afrikanischer Staaten wirksamer entsprechen könnte,

höchst besorgt über den in dem Bericht des Generalsekre-
tärs enthaltenen Hinweis, dass trotz der vom Exekutivrat der
Afrikanischen Union in seinem Beschluss von Khartum im
Januar 2006 an die Mitgliedstaaten gerichteten Aufforderung,
freiwillige Beiträge an das Regionalzentrum zur Aufrechter-
haltung seiner Tätigkeit zu entrichten, keine Mittel zu diesem
Zweck eingegangen sind244,

unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution 60/86
den Generalsekretär ersuchte, im Rahmen der vorhandenen
Mittel einen Konsultationsmechanismus der interessierten
Staaten, insbesondere afrikanischer Staaten, zur Frage der
Neugliederung des Regionalzentrums einzurichten,

Kenntnis nehmend von den konkreten Empfehlungen zum
künftigen Arbeitsprogramm sowie zur Personalausstattung
und Finanzierung des Regionalzentrums, die der Konsulta-
tionsmechanismus zur Frage der Neugliederung des Regio-
nalzentrums der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüs-
tung in Afrika zum Abschluss seiner Arbeit unterbreitet hat245,

1. nimmt Kenntnis von der Umsetzung der Empfehlun-
gen des Konsultationsmechanismus zur Frage der Neugliede-
rung des Regionalzentrums der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung in Afrika, die Betriebskosten des Zen-
trums und drei neue Stellen aus dem ordentlichen Haushalt
der Organisation zu finanzieren246;

2. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Anstren-
gungen des Regionalzentrums, seine Tätigkeit an den in den
Empfehlungen des Konsultationsmechanismus benannten
Prioritäten auszurichten;

3. begrüßt, dass das Regionalzentrum neue Initiativen
und Projekte auf dem Gebiet der Reform des Sicherheitssek-
tors und der praktischen Abrüstungsmaßnahmen unternimmt,
wie in dem Bericht des Generalsekretärs243 ausgeführt wird;

4. fordert alle Staaten sowie die internationalen staatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen und Stiftungen
nachdrücklich auf, freiwillige Beiträge zu leisten, damit die
Programme und Aktivitäten des Regionalzentrums gestärkt
werden und ihre Durchführung erleichtert wird;

5. fordert insbesondere die Mitgliedstaaten der Afrika-
nischen Union nachdrücklich auf, in Übereinstimmung mit
dem vom Exekutivrat der Afrikanischen Union im Januar

242 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Bosnien und Herzegowina und Nigeria (im Na-
men der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der
Gruppe der afrikanischen Staaten sind).

243 A/63/163.
244 Ebd., Ziff. 32.
245 Siehe A/62/167.
246 Siehe Resolution 62/216, Ziff. 4.
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2006 in Khartum gefassten Beschluss244 freiwillige Beiträge
an die Treuhandfonds des Regionalzentrums zu entrichten;

6. ersucht den Generalsekretär, auf eine engere Zusam-
menarbeit zwischen dem Regionalzentrum und der Afrikani-
schen Union, insbesondere auf dem Gebiet des Friedens, der
Sicherheit und der Entwicklung, hinzuwirken;

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Regio-
nalzentrum auch weiterhin die erforderliche Unterstützung zu
gewähren, damit es bessere Leistungen und Ergebnisse erzie-
len kann;

8. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

9. beschließt, den Punkt „Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika“ in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer vierundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen.

RESOLUTION 63/81

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/390,
Ziff. 28)247.

63/81. Informationsprogramm der Vereinten Nationen 
über Abrüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihren 1982 auf ihrer zwölften Sonderta-
gung, der zweiten Sondertagung über Abrüstung, gefassten
Beschluss, mit dem die Weltabrüstungskampagne eingeleitet
wurde248,

eingedenk ihrer Resolution 47/53 D vom 9. Dezember
1992, in der sie unter anderem beschloss, dass die Weltabrüs-
tungskampagne fortan die Bezeichnung „Informationspro-
gramm der Vereinten Nationen über Abrüstung“ und der Frei-
willige Treuhandfonds für die Weltabrüstungskampagne die
Bezeichnung „Freiwilliger Treuhandfonds für das Informa-
tionsprogramm der Vereinten Nationen über Abrüstung“ tra-
gen werden,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/46 A vom 10. De-
zember 1996, 53/78 E vom 4. Dezember 1998, 55/34 A vom
20. November 2000, 57/90 vom 22. November 2002, 59/103
vom 3. Dezember 2004 und 61/95 vom 6. Dezember 2006,

erfreut über den Bericht des Generalsekretärs249,

1. begrüßt die Inbetriebnahme der neuen Website des
Büros der Vereinten Nationen für Abrüstungsfragen250 und
bittet die Mitgliedstaaten und anderen Nutzer, von ihrem um-
fangreicheren Inhalt und ihrer größeren Spezialisierung Ge-
brauch zu machen;

2. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung aus
für seine Bemühungen, die ihm zur Verfügung stehenden be-
grenzten Mittel wirksam einzusetzen, um Informationen über
Rüstungsbegrenzung und Abrüstung bei den Regierungen,
den Medien, nichtstaatlichen Organisationen, in pädagogi-
schen Kreisen und bei Forschungsinstituten möglichst weit zu
verbreiten, einschließlich auf elektronischem Wege, und ein
Seminar- und Konferenzprogramm durchzuführen;

3. unterstreicht die Wichtigkeit des Informationspro-
gramms der Vereinten Nationen über Abrüstung als eines
wertvollen Instruments, das es allen Mitgliedstaaten ermög-
licht, sich in vollem Umfang an den Abrüstungsberatungen
und -verhandlungen in den verschiedenen Organen der Ver-
einten Nationen zu beteiligen, und das ihnen dabei behilflich
ist, die Verträge wie verlangt zu erfüllen und einen Beitrag zu
den im Hinblick auf Transparenz vereinbarten Mechanismen
zu leisten;

4. bekundet ihre Anerkennung und Befriedigung dar-
über, dass das Büro der Vereinten Nationen für Abrüstungs-
fragen das United Nations Disarmament Yearbook (Jahrbuch
der Vereinten Nationen über Abrüstung) für 2007 mit neuem
Format und Inhalt sowie als Online-Ausgabe herausgebracht
hat;

5. nimmt mit Dank Kenntnis von der Zusammenarbeit
der Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Information und
ihrer Informationszentren bei der Verfolgung der Ziele des
Programms;

6. empfiehlt, dass das Programm auch künftig auf sach-
liche, ausgewogene und objektive Weise über multilaterale
Maßnahmen auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle und Ab-
rüstung, namentlich Maßnahmen der Vereinten Nationen und
der Abrüstungskonferenz, informieren und aufklären sowie in
der Öffentlichkeit Verständnis für die Wichtigkeit solcher
Maßnahmen wecken und um Unterstützung dafür werben soll
und dass es seine Bemühungen insbesondere darauf richten
soll,

a) das Jahrbuch der Vereinten Nationen über Abrüs-
tung, die maßgebliche Publikation des Büros der Vereinten
Nationen für Abrüstungsfragen, auch künftig in allen Amts-
sprachen zu veröffentlichen;

b) die Website über Abrüstung als Teil der Website der
Vereinten Nationen weiter aufrechtzuerhalten und entspre-
chende Fassungen in so vielen Amtssprachen wie möglich zu
erstellen;

c) die Zusammenarbeit der Vereinten Nationen mit der
Öffentlichkeit, vor allem mit den nichtstaatlichen Organisa-
tionen und den Forschungsinstituten, weiter zu intensivieren,

247 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Do-
minikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Fidschi, Guatemala, Haiti, Honduras, Kanada,
Kolumbien, Mexiko, Neuseeland, Nicaragua, Norwegen, Pakistan, Pa-
nama, Paraguay, Peru, Philippinen, Spanien, Südafrika, Trinidad und
Tobago und Uruguay.
248 Siehe Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Ses-
sion, Plenary Meetings, 1. Sitzung, Ziff. 110 und 111.
249 A/63/162. 250 http://www.un.org/disarmament.


